
Der technische Bericht muss von einem im Berufsregister eingetragenen Techniker unterzeichnet 
sein und folgende Informationen enthalten:  

• Einleitung (Typologie des Antragstellers, Typologie der Maßnahme, Adresse und B.p.).  

• Erklärung, dass sich die Anlage nicht innerhalb einer abgegrenzten Versorgungszone 
eines Fernheizwerkes befindet.  

• Beschreibung des ausgetauschten Heizkessels (Leistung, Baujahr, Brennstoff, usw.).  

• Beifügung von Hinweisen über den alten Heizkessel, um zu demonstrieren, dass er die 
Kriterien erfüllt (z.B.: Kaminkehrer Kesselkennnummer, oder Fotodokumentation, oder 
Entsorgungsnachweis des alten Kessels).  

• Beschreibung des neuen Heizkessels, der neuen Wärmepumpe oder Hybridwärmepumpe 
(Leistung, Baujahr, Brennstoff, Emissionen, Wirkungsgrad, usw.).  

• Fotografische Dokumentation:  

o Fotos von allen Heizkesseln (alte und neue) im Heizraum.  

o Lesbare Fotos von den Kesseltypenschildern.  

 

Außerdem muss auch die vom Portal herunterladbare Excel-Datei ausgefüllt werden, die dazu 
dient, die Kontrollverfahren zu vereinfachen und das Risiko von Übertragungsfehlern vom 
zuständigen Personal zu verringern. 

 

 


